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	Umweltpolitische Kernbotschaften 
	- „Die ökonomische und die ökologische Krise sind eng miteinander verzahnt.“
- „Das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und radikaler ökologischer Umbau unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen sind zwei Seiten einer Medaille.“
- „Die konkrete Ausgestaltung von Umweltpolitik darf jedoch nicht zu einer weiteren sozialen Spaltung der Gesellschaft in „Arm und Reich“ führen. Bezahlbare Energie und Mobilität müssen auch für einkommensschwache Bevölkerungsschichten gewährleistet sein.“
	- „Unser Konzept ist das der ökologischen Industriepolitik. Sie macht die deutsche Wirtschaft unabhängiger von den Preisentwicklungen an den Rohstoffmärkten. Sie stärkt strategische Zukunftsindustrien und bereitet die deutsche Wirtschaft auf die Leitmärkte der Zukunft – wie Energie, Ressourceneffizienz und Mobilität -  vor. Sie fördert Innovationen, initiiert Technologiesprünge und sorgt dafür, dass Technologien schneller zur Anwendung und auf den Markt kommen. Ökologische Industriepolitik stellt die industrielle Struktur unserer Ökonomie auf die knapper werdenden Ressourcen ein und stellt die stoffliche Basis unserer Industrie in wichtigen Bereichen zunehmend auf nachhaltige Technologien und nachwachsende Rohstoffe um. So können neues Wachstum, neue Wertschöpfung, neue Produkte und neue Beschäftigung entstehen.“
	- „Im grünen Neuen Gesellschaftsvertrag verbinden sich Klima, Gerechtigkeit und Freiheit. Die anderen Parteien spielen das gegeneinander aus. Wir sagen: Alle drei gehören zusammen!“
- „Eine aktive Klimapolitik schafft Gerechtigkeit und Freiheit. Investitionen ins Klima schaffen Arbeit. Fortschreitender Klimawandel jedoch erzeugt schwere ökonomische Krisen und vernichtet Arbeitsplätze. Klimaschutz ist längst auch eine ökonomische Frage – und wird immer mehr zu einer sozialen Frage.“
	- „Die Bewahrung der Schöpfung und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sind Kernanliegen unserer Politik.“
- „Die Umwelttechnik ist einer der Wachstumsmärkte des 21. Jahrhunderts. (…) Umwelttechnologien können schon bald (…) mit aktuell führenden Wirtschaftsbereichen wie der Automobilindustrie oder dem Maschinen- und Anlagenbau gleichziehen.“
- „CDU und CSU steht in Klima- und Umweltpolitik für einen kooperativen Stil. (…) Anreize und marktwirtschaftlich orientierte Instrumente sind staatlichen Regulierungen und Vorschriften vorzuziehen. Wir brauchen einen „Umweltpakt Deutschland“ als eine neue Form der Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Staat in den Schlüsselfragen von Ökologie und Ökonomie.“
	- „Politik muss im Umgang mit natürlichen Ressourcen technologieoffen und ideologiefrei gestaltet werden. Daher setzen wir auch in der Umwelt- und Energiepolitik auf Fortschritt durch moderne Technik.“

	Ökologie als Bestandteil programmatischer Kernforderungen
	- Zukunftsprogramm für zwei Mio. Arbeitsplätze (jährlich 100 Mrd. Euro): Investitionen in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, Infrastruktur, Verkehr;

- Zukunftsfonds für eine nachhaltige Wirtschaft (100 Mrd. Euro) für die sozial-ökologische Entwicklung industrieller Arbeitsplätze; Unterstützung von Unternehmen bei der Umstellung auf energie- und rohstoffeffiziente Produktionsverfahren und Qualitätsprodukte.
	- „Im Zentrum unserer modernen und nachhaltigen Wirtschaftspolitik stehen Arbeit, Umwelt und Innovation.“
	- „Neue Energiepolitik und der Umwelt- und Klimaschutz das Herzstück eines grünen Neuen Gesellschaftsvertrages.“
	- „Wachstumspotenzial Umwelttechnologien“ und „Modellregion für Elektroautos“ sind zwei von sechs Zukunftsprojekten für den Weg aus der Krise.


	-


	Klima
	
	
	
	
	

	- Emissionsminderungsziele 
(vgl. mit 1990)
	- 50% bis 2020

- 90% bis 2050 
	- 40% bis 2020
	- 40% bis 2020; Ziel mit einem Klimaschutzgesetz verbindlich festschreiben.
	-40% bis 2020
	- EU: -30% bis 2020; D erbringt daran einen gerechten Anteil.

	- Emissions-handel
	- Versteigerung statt kostenloser Vergabe von Emissionszertifikaten;

- Versteigerungserlöse für den Klimaschutz und zur sozialen Abfederung der Energiewende einsetzen;

- Besteuerung der Extra-Profite der Energiekonzerne aus dem Emissionshandel;

- drastisch schärferer Vorgaben für den Klimagas-Ausstoß von Kraftwerken und Unternehmen.
	- Versteigerungserlöse für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen nutzen; 

- Ein Teil des Aufkommens aus der Versteigung von CO2-Verschmutzungs-rechten soll für die Armutsbekämpfung und den internationalen Klimaschutz eingesetzt werden.
	- Zertifikate grundsätzlich versteigern; keine Schlupflöcher für energieintensive Branchen;
- Besteuerung der Zusatzgewinne der Energiekonzerne aus dem Emissionshandel in lenkungswirksamer Höhe;

- Anrechnung von Minderungsleistungen außerhalb von Deutschland/EU über die sog. „flexiblen Mechanismen“ begrenzen;

- Einbeziehung der Seeschifffahrt in den Emissionshandel.
	- Einnahmen aus dem Emissionshandel u.a. für Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel;

- langfristig den Emissionshandel zu einem globalen System weiterentwickeln und weitere Branchen einbeziehen.
	- Emissionszertifikaten zunehmend durch Versteigerung verteilen;

- Versteigerungserlöse zur Senkung der Stromsteuer und ggf. anderer Energiesteuern einsetzen;

- Ausgleich von Zusatzbelastungen des Verbrauchers durch Steuersenkungen;

- kann zahlreiche andere Regulierungen, Subventionen und Umweltsteuern ersetzen;

- Ausweitung auf den gesamten Verkehrs- und Wärmesektor.

	- Internationale 
Klimapolitik
	- gleiche pro Kopf-Emissionsrechte weltweit;

- Ausgleichszahlungen für die Folgen des Klimawandels an die Staaten des Südens deutlich erhöhen;
	-
	- Unterstützung des Ansatzes der „Greenhouse Development Rights“; Menschen unterhalb einer Wohlstandsgrenze ohne Minderungspflichten; Industriestaaten müssen jenseits von Minderungspflichten auch Know-how und Technik zur Verfügung stellen;
- Halbierung der globalen Treibhausgasemissionen bis 2050; Industrielänger mind. minus 80%;

-weltweiter Emissionshandel.
	- „Wir setzen uns für ein verbindliches Kyoto-Plus-Abkommen ein und wollen die Weltklimakonferenz im Dezember 2009 in Kopenhagen zum Erfolg bringen. Wir wollen gemeinsam mit den USA verbindliche Klimaschutzziele vereinbaren und Entwicklungs- und Schwellenländer beim Klimaschutz mitziehen.“
	- Vorrangiges Ziel ist ein globaler Kohlenstoffmarkt; CO2 dort einsparen, wo es am günstigsten ist;

- konsequente Nutzung des „Clean Development Mechanism“ (CDM) und Anrechung von Maßnahmen zur Vermeidung von Abholzung in Entwicklungsländern;

- Reform des CDM (Zusätzlichkeit) und Aufheben der Deckelung der CDM-Anrechenbarkeit im EU-Emissionshandel.

	- sonstiges
	- schrittweise stärkere CO2-Vorgaben für Industrie und Individualverkehr.
	- Klimaschutzfonds: Risikokapital für innovative Klimaschutztechnologien;

- Klimaschutz-Investitions-gesetz: Anreize im Steuerrecht für Investitionen in Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.
	- Klimaschutz als Staatsziel ins Grundgesetz.
	- keine einseitige Belastung einiger weniger EU-Staaten.
	-


	Energie
	
	
	
	
	

	- Erneuerbare Energien
	- Anteil erneuerbarer Energien bis 2020
im Strombereich 50%,
im Wärmebereich 25%;

- mittelfristig kompletter Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen;

- Erneuerbare-Energien-Gesetz noch wirksamer ausgestalten;

- Wärme aus erneuerbarer Energie vorantreiben;

- Förderung von Landkreisen: Ziel: regionale Energieautonomie;

- Fokus der Biomassenutzung auf gekoppelter Erzeugung von Strom und Wärme;

- keine Agroenergie-Importe aus dem Nicht-EU-Ausland.
	- Anteil erneuerbarer Energien im Strombereich 
bis 2020 mind. 35%
bis 2030 bei 50%;

- Nationalen Aktionsplan Erneuerbare Energien vorlegen;

- geltende Vorrangregelung bei der Einspeisung ins Netz erhalten;

- Ziel Offshore-Windenergie: 1.500-2.000 Megawatt bis 2013; 

- Photovoltaik: bis 2013 Netzparität erreichen;

- Biomasse: Zertifizierungssystem schaffen.
	- Anteil erneuerbarer Energien bis 2020
im Strombereich 40%; 
   (bis 2030   100%)
im Wärmebereich 30%;

- 100% der Energie aus erneuerbaren Quellen bis 2040;

- Erneuerbare-Wärme-Gesetz mit Verpflichtung zur Nachrüstung aller Gebäude auf mind. 20% erneuerbare Wärme bis 2020;
- Stromsteuer auf Strom aus erneuerbaren Energien abschaffen; 

- Biomasse: strenge und überprüfbare Klima-, Umwelt- und Sozialstandards; zur Energieerzeugung vorrangig biogene Abfälle und landwirtschaftliche Nebenprodukte einsetzen.
	- Anteil erneuerbarer Energien bis 2020
im Strombereich 30%,
am Primärenergieverbrauch 20%;

- neben quantitativen auch qualitativer Ausbau erneuerbarer Energien durch eine zukunftsfähige Strominfrastruktur unter Einschluss „Intelligenter Stromnetze“ und Speichertechnologien;

- Biomasse: die Besteuerung von Biokraftstoffen so gestalten, dass die heimische Produktion wettbewerbsfähig bleibt.
	- unterstützt EU-Ziel: 20% Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch bis 2020;

- internationalen Stromverbund mit Nordafrika (DESERTEC) vorantreiben;

- Forschung zu Energiespeichern intensivieren; 

- Biomasse: international wirksame Zertifizierung; Beimischungsquote für Biokraftstoffe einfrieren und mittelfristig abschaffen; stattdessen steuerliche Förderung von Biokraftstoffen.

	- Energieeffizienz
	- ökologisch-technische Effizienzrevolution; 

- Energiesparfonds mit Fokus auf einkommensschwache Haushalte einführen;

- strengere Standards für Energieverbrauch von Büro- und Haushaltsgeräten;

- Verbot sog. Stand-by-Schaltungen > 1 Watt;

- „Top Runner“-Programm für Elektrogeräte; alle drei Jahre das energie- und ressourcensparendste Gerät als gesetzlichen Mindeststandard festschreiben;
- energetische Gebäudesanierung;

- Klimaneutralität von Neubauten;

- Kraft-Wärme-Kopplung vorantreiben.
	- Energiesparoffensive: bis 2020 die Energieproduktivität gegenüber 1990 verdoppeln;
- Hocheffizienzgesetz einführen: bis 2020 elf Prozent des jetzigen Strombedarfs einzusparen; 

- Anforderungen der Energieeinsparverordnung für Neubauten um 30% anheben;

- bedarfsorientierten Energieausweis für alle Gebäude verpflichtend einführen;

- CO2-Gebäudesanierungs-programm auf jährlich 2 Mrd. Euro aufstocken;

- Energiesteuerprivilegien für produzierende Gewerbe an Einführung von Energiemanagementsystemen knüpfen;

- „Top Runner“ als Grundlage für den Einsatz verbraucherpolitischer Instrumente;

- Gebäudebestand bei anstehenden Sanierungen in Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien einbeziehen;

- Kraft-Wärme-Kopplung bis 2020 auf einen Anteil von mind. 25% an der gesamten Stromversorgung ausbauen.
	- Energiesparfonds: mind. 2 Mrd. jährlich; Fokus auf finanziell Schwächere; Programme zur energetischen Sanierung in Wohngebäuden in Stadtteilen mit hohem Anteil einkommensschwacher Haushalte und zum Austausch teurer und umweltschädlicher Stromheizungen;

- „Top-Runner-Modell“ für Haushaltsgeräte,

- umfassendes Finanzprogramm für energetische Gebäudesanierung, inkl. direkte Zuschüsse; 

- Belastungen der Mieter/innen aus Energiesparmaßnahmen streng begrenzen; Mietminderungsrecht einräumen, wenn Vermieter gesetzlicher Verpflichtung zur energetischen Sanierung nicht nachkommen; 

- bessere Energieberatung, klare Energieverbrauchskennzeichnung und strenge Vorgaben für den Energieverbrauch;

- öffentliche Hand als Vorreiter bei der Beschaffung energiesparender Produkte und Dienstleistungen; 

- Kraft-Wärm-Kopplung bis 2020 auf einen Anteil von 30% an der Stromerzeugung ausbauen (Quotenmodell).
	- Verdopplung der Energieeffizienz bis 2020 im Vergleich zu 1990;

- „Aktionsbündnis Energieeffizienz“ gemeinsam mit der Wirtschaft anstoßen – Informations- und Aufklärungskampagnen, Beratungen u.a.;

- Programme zur energetischen Gebäudesanierung weiterführen;

- „Effizienzstrategie Mittelstand“ (Aufklärung, zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse);

- mit marktkonformen Mitteln die Verbreitung energiesparender Geräte fördern; anspruchsvolle Höchstverbrauchsstandards, Anreize für die Anschaffung besonders energiesparender Geräte, Stromeffizienz als Kriterium bei öffentlicher Beschaffung.
	- Energieeffizienz und Energie sparen sind zentrale Klimaschutzstrategien;

- keine überzogenen Regulierungen wie das Glühbirnenverbot; stattdessen mehr ökologische Konsumentenverantwortung auf Basis transparenter Verbraucherinformationen;

- Programme zur energetischen Gebäudesanierung fortführen;

- energiesparendes Bauen ordnungsrechtlich absichern und Hürden im Mietrecht senken;

- Anreize zum Energiesparen für Hartz IV-Empfänger; Heizkostenersparnisse zwischen Kommune und Leistungsempfänger teilen.

	- Kohlekraft-werke/ Kohlebergbau; CO2-Abscheidung und –speiche-rung (CCS)
	- Ablehnung des Baus neuer Kohlekraftwerke; 

- Wandel in vom Bergbau geprägten Regionen ökologisch und sozial ausgewogen gestalten;

- Ablehnung der unterirdischen CO2-Verpressung (CCS).
	- auf absehbare Zeit kein Verzicht auf die Nutzung von Kohle und Gas;

- Modernisierung von Kohle- und Gaskraftwerken aus Klimaschutzgründen;

- Genehmigungsrecht anpassen, um alte ineffiziente durch neue, effizientere Gas- und Kohlekraftwerke zu ersetzen;

- Auslaufen des Steinkohlebergbaus verhindern; Revisionsklausel vor 2012 wirksam machen; 

- CCS weiterentwickeln; Wiederverwendung des CO2 hat Vorrang vor Endlagerung.
	- Ablehnung des Baus neuer Kohlekraftwerke;
- Genehmigungsrecht für Kohlekraftwerke reformieren und hohen elektrischen Mindestwirkungsgrad für neue Kraftwerke vorschreiben;

- Kohlesubventionen beenden;
- „wir wollen deshalb mittelfristig aus der Braunkohleförderung aussteigen.“;
- CCS-Technik ist ungedeckter Scheck; keine CO2-Endlager-experimente zu Lasten nachfolgender Generationen und zukünftigen Nutzungen.
	- Akzeptanzproblemen beim Neubau von Kohlekraftwerken muss mit Aufklärungsarbeit begegnet werden;

- CCS kann wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Nutzung fossiler Energieträger leisten.
	- für den Bau neuer, hocheffizienter Kohlekraftwerke; Bedingung: Nachrüstung mit CO2-Abscheidung möglich;

- Förderung der CCS-Technologie durch Pilotprojekte; bei Bau von CO2-Pipelines analoge Anwendung des Planungsbeschleunigungsgesetz.

	- Atompolitik
	- rotgrüner Atomkonsens ist Nonsens;

- unverzügliche und unumkehrbare Stilllegung aller Atomanlagen; 

- Verbot des Exports von Atomtechnik;

- Atomtransporte bis zur Lösung der Endlagerfrage aussetzen;

- Endlagerstandorte Gorleben und Schacht Konrad aufgeben;

- transparente, gerichtlich nachprüfbare Standortsuche für Endlager – auf Kosten der Atomindustrie.
	- Atomausstieg umsetzen und bis 2021 komplett raus aus der Atomenergie;

- keine politische Vorentscheidung für den Endlagerstandort Gorleben;

- ergebnisoffenes und an internationale Standards ausgerichtetes Auswahl- und Vergleichsverfahren für die Endlagersuche;

- zusätzliche und angemessene Beteiligung der Energiekonzerne bei Sanierung der Endlager Asse und Morsleben;

- Asse: Möglichkeit einer vollständigen Rückholung einbeziehen.
	- Fortsetzung Atomausstieg;

- betriebliche Rückstellungen für die Entsorgung und den Rückbau der Reaktoren in einen öffentlich-rechtlichen Fonds überführen, aus dem auch die Endlagersuche finanziert wird;

- Kernbrennelementesteuer einführen;

- Begrenzung der Haftpflichtversicherung für AKWs nicht akzeptabel;

- Standort Gorleben aus geologischen Gründen ungeeignet;

- Endlagersuchgesetz: ergebnisoffenes Suchverfahren mit umfassender Bürgerbeteiligung; Konzept der Nichtrückholbarkeit überdenken.
	- Kernenergie als Brückentechnologie vorerst unverzichtbarer Teil eines ausgewogenen Energiemix; 

- Laufzeitverlängerungen der sicheren dt. Anlagen; kein Neubau von AKWs; 

- Großteil der zusätzlichen Gewinne der AKW-Betreiber aus Laufzeitverlängerungen sollen für Energieforschung und zur Senkung der Strompreise genutzt werden; 

- sofortiges Aufheben des Moratoriums zur Erkundung des Standorts Gorleben. 
	- Kernenergie als Übergangstechnologie; Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt ökonomisch und ökologisch falsch; 

- Verlängerung der AKW-Laufzeiten; Teil der Gewinne der AKW-Betreiber sollen in zu gründende „Deutsche Stiftung Energieforschung“ abgeführt werden;
- Moratorium zur Erkundung des Salzstocks Gorleben aufheben;

- Endlagerfrage bis Ende der Legislaturperiode abschließend klären.

	- Energienetze/ Energiewirtschaft
	- Energiekonzerne in öffentliche Hand überführen und demokratischer Kontrolle unterstellen;

- Rekommunalisierung zentraler Teile der Energieversorgung; 

- Vergesellschaftung der Strom- und Gasnetze.
	- Stromnetze: Gründung einer Deutschen Netz AG; staatliche Beteiligung vorstellbar;

- große Investitionen in Stromnetze erforderlich, gerade angesichts eines steigenden Anteils erneuerbarer Energien.
	- Energienetze in die Hand einer konzernunabhängigen Dt. Netzgesellschaft mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung und Regulierung;

- Verteilnetze an Stadtwerke;

 - „Masterplan Netzintegration“: Ausbau zu einem intelligentem Stromnetz mit optimaler Integration erneuerbarer Energien; Bau eines EU-weiten Hochspannungsgleichstromnetzes; 

- Ausbau der Netze durch bessere Bedingungen für Erdkabel erleichtern und beschleunigen
	- Stromnetze: vier Netzregelzonen in ein einheitliches Netzregelsystem überführen; ohne staatliche Beteiligung;

- Netzausbau zur Integration erneuerbarer Energien.
	- weitergehende Entflechtung der Energienetze;

- niedrigere Netzentgelte durch striktere Kontrolle der Netzbetreiber;

- verkürzte Planfeststellungsverfahren bei Modernisierung der Stromnetze; 

- Entflechtung der vier großen Energiekonzerne als ultima ratio, um Wettbewerb auf den Energiemärkten herzustellen.


	- Energiepreise
	- Sozialtarife verbindlich einführen;

- Versorgung mit Strom und Heizenergie für alle garantieren;

- Wiedereinführung der Strom- und Gaspreisaufsicht durch die Länder und Schaffung von Verbraucherbeiräten in der Preisaufsicht.
	- einkommensschwache Haushalte gezielt unterstützen, wenn die Wohnkosten steigen.
	- für faire Energiepreise und mehr Wettbewerb auf den Energiemärkten;
- Schaffung eines Marktwächters, der Verbraucherinteressen gegenüber den Energiekonzernen, der Politik und den Aufsichtsbehörden durchsetzt;

- klimafreundliche und soziale Tarifmodelle.
	- Energiepreise dürfen die Substanz des Wirtschaftsstandorts Deutschlands nicht gefährden oder Energie zu einer sozialen Frage machen; 

- gegen weitere Verteuerung von Energie; Voraussetzungen für funktionierenden Wettbewerb schaffen.
	- der Staat ist der größte Preistreiber bei den Energiekosten;

- Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Energie auf sieben Prozent oder Senkung der Ökosteuer;

- Senkung der Stromsteuer in Höhe der Einnahmen aus dem Emissionshandel.

	- sonstiges
	- dezentrale Energieversorgung in öffentlicher Hand;

- Energiewende als zentrale Investition in ein friedliches 21. Jahrhundert.
	- „Deutschland soll im Bereich der Energie mittelfristig unabhängig von Ölimporten werden.“
	- Baugesetzbuch und das Vergaberecht reformieren, um Vorgaben für Energiestandards und die Nutzung erneuerbarer Energien rechtlich abzusichern.
	- energiepolitischen Entscheidungskompetenzen innerhalb der Bundesregierung bündeln.
	- Versorgungssicherheit durch einen ideologiefreien Mix aus Energieträgern und Erzeugungstechnologien;

- langfristig CO2-neutrale Energieversorgung; mittelfristig Energiemix, der Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit vereint;

	Naturschutz
	- Ausweisung und Vernetzung von Schutzgebieten vorantreiben;

- völkerrechtlich bindender Schutz von großen Naturräumen wie Arktis, Regenwäldern;
- Stopp der Privatisierung von Naturschutzflächen (Ausnahme: Umweltverbände);

- Flächenverbrauch drastisch reduzieren, Böden entsiegeln;

- unzerschnittene, verkehrsarme Landschaftsräume erhöhen;

- Ausweitung von Hochwasser-Rückhalteflächen;

- Moorschutz ausbauen;

- umfassenden Informations-, Beteiligungs- und Klagerechte für Bürger/innen und Umweltverbände.
	- Schutz und nachhaltige Nutzung der Biodiversität stiften großen volks- und betriebswirtschaftlichen Nutzen;

- Innovationsoffensive Naturschutz starten: Nationales Programm für Naturwälder, Auen, Moore u.a.; internationaler Waldschutzfonds; Bundesalleen- und Grünbrückenprogramm; Import illegal eingeschlagenen Holzes in die EU eindämmen;

- Schaffung eines weltweiten Netzwerks von Meeresschutzgebieten bis 2012; ersten Meeresschutznationalpark schaffen, in dem Naturschutz Vorrang vor Nutzung hat;

- Flächenverbrauch durch Konzept von handelbaren Flächenzertifikaten beschränken.
	- nationale Biodiversitätsstrategie stärken durch verbindliche Zeit- und Maßnahmenpläne, Sanktionsmöglichkeiten und zusätzliche finanzielle Mittel;

- Biotopverbundsystem umsetzen;

- Bundeswildwegeplan einführen;

- keine zerstörerische Flussausbauten; 

- Urwaldschutzgesetz einführen;

- internationaler Waldschutz: tragfähiges Finanzierungssystem mit hohen ökologischen und sozialen Standards; 

- vernetzte Meeresschutzgebiete mit hohen Schutzstandards; Schad- und Nährstoffeinträge vom Festland konsequent minimieren;

- Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag begrenzen und langfristig ganz stoppen; Flächenrecycling und Umnutzungen im Bestand attraktiver machen.
	- Umweltpolitik mit Augenmaß; hohe Umweltstandards wahren, aber überflüssige Bürokratie vermeiden;

- Vernetzung ökologisch besonders wertvoller Gebiete in einem Verbundsystem; europa- und weltweites System von Schutzgebieten unter stärkerer Einbindung regionaler unterschiedlicher Kulturlandschaften;

- Vorrang für Vertragsnaturschutz;

- Eingriffsregelung: Möglichkeiten für einen finanziellen Ausgleich ausweiten;

- umfassendes Walfangverbot;

- Wiederverwendung bereits genutzter Flächen vor Flächenneuverbrauch;

- Ablehnung einer EU-Bodenschutzrichtlinie.
	- Rückgang der biologischen Vielfalt stoppen; v.a. Vielfalt genetischer Informationen erhalten; Gründung einer nationalen Saatgut-Genbank;

- freiwillige Maßnahmen und Vertragsnaturschutz statt Schutzgebietsverordnungen und Verbote;

- Naturschutzrecht entrümpeln (auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene);

- Eingriffsregelung: finanzielle Ausgleichszahlung gleichstellen;

- gegen den Bau von Staustufen in Elbe und Donau;

- globales System von Meeresschutzgebieten schaffen; Überdüngung der Meere verringern;

- illegaler Tropenholzeinschlag durch Armutsbekämpfung und Holzzertifizierung bekämpfen.

	Abfall- / (Ab)Wasser-/ Luftrein-halte- und Ressourcenpolitik
	- Ablehnung von Abfallverbrennung als Regelverfahren, stattdessen Vorrang für alternative Verfahren wie die mechanisch-biologische Abfallbehandlung; Standards für existierende Verbrennungsanlagen unverzüglich auf den Stand der Technik und Wissenschaft anheben; 

- Verbot des grenzüberschreitenden Exports von Abfällen;
- Stoffströme in den nächsten Jahrzehnten um Faktor 10 reduzieren; 

- Produktionsprozesse und Produkte nachhaltig gestalten.
	- Ressourceneffizienz im Vergleich zu 1990 bis 2020 verdoppeln;

- Emissionsgrenzwerte für Stickoxide und Staub in Industrie und Gewerbe absenken; Grenzwerte für Staub für alle Kleinfeuerungsanlagen, die feste Brennstoffe einsetzen, verschärfen.
	- Keine Privatisierung der Wasserversorgung; Rekommunalisierung der umweltbezogenen Daseinsvorsorge erleichtern;

- Abschaffung des Dualen Systems (grüner Punkt);

- keine neuen Müllverbrennungsanlagen;
- flächendeckender Schutz vor Feinstaub; Emissionsschutzrecht auf bestehende Straßen ausweiten; bei der Neugenehmigung von Großfeuerungsanlagen die bereits bestehende Belastung der Luft berücksichtigen;
- Einführung einer Ressourcenabgabe.
	- Stabilisierung des Mehrwegsystems;

- Erhalt der kommunalen Verantwortung bei Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung.
	- Frage „Recyceln“ oder „Verbrennen“ ist im Einzelfall zu beantworten;

- gegen Rekommunalisierung der Entsorgungswirtschaft; 

- steuerliche Bevorzugung öffentlich-rechtlicher Unternehmen bei der Abfall- und Abwasserentsorgung beenden.

	Ökologische Finanzreform
(soweit nicht in Einzelpolitiken behandelt)
	- Abbau von umweltschädlichen Subventionen;

- Wirtschafts- und Forschungsförderung sozial- und umweltgerecht ausrichten;

- Vergabe öffentlicher Aufträge von der Einhaltung sozialer und ökologischer Kriterien abhängig machen.
	- stärkere Berücksichtigung sozialer und umweltpolitischer Aspekte bei der Entfernungspauschale.
	- Steuerlast vom Faktor Arbeit zum Faktor Umwelt verlagern; 

- umweltschädliche Subventionen abbauen: Dienstwagenprivileg für Spritfresser; Ausnahmen bei Ökosteuer;

- Mobilitätszulage unabhängig vom einkommen statt Entfernungspauschale;

- Grundsteuer ökologisch ausgestalten;

- Finanzanlagen der öffentlichen Hand an sozialen, ethischen und ökologischen Aspekten orientieren; 

- bei allen Finanzdienstleistungsprodukten im Beratungsgespräch auf die ökologische Dimension der Kapitalanlage hinweisen; Mindestkriterien für „nachhaltige Geldanlagen“; Berichtspflicht für gemeinnützige Stiftungen zur Berücksichtigung von sozial-ökologischen Belangen bei Finanzanlagen. 
	-
	-

	Ressortübergreifender Umweltschutz
	-
	- Umweltgesetzbuch einführen.
	- integrierte und transparente Umweltgesetzgebung in einem Umweltgesetzbuch, inkl. einem novellierten Bergrecht und einem Klimaschutzgesetz.
	-
	- für eine ressortübergreifende und indikatorenbasierte Nachhaltigkeitsstrategie;

- alle Gesetze einer Nachhaltigkeitsprüfung unterziehen;

- unbürokratisches, einfaches und einheitliches Umweltgesetzbuch.


	Verkehr
	
	
	
	
	

	- allgemeines
	- mit aktiver Verkehrs-, Struktur- und Regionalplanung eine Strategie der kurzen Weg etablieren;

- Treibstoff-/Energieverbrauch aller Verkehrsträger stark vermindern;

- Rücknahme der Beschleunigungsgesetze für die Verkehrsplanung;

- Reform der Bundesverkehrswegeplanung;

- Lärmschutz erhöhen und Feinstaubbelastung minimieren;
 - Fuß- und Fahrradverkehr erheblich stärker fördern.
	- Lärmschutzprogramme für Straßen und Schienen weiter ausbauen; 

- Lärmvorschriften der EU verschärfen.
	- ganzheitliche Bundesmobilitätsplanung statt straßenbaufixierter Bundesverkehrswegeplan; regionale Straßen- und Schienennetze des Bundes sollen auf die Länder übergehen;

- Binnenschifffahrt fördern, wenn Schiffe sich den Flüssen anpassen; 

- besserer aktiver und passiver Lärmschutz an Bahnstrecken und auf Straßen; 

- fahrradfreundlichere Straßenverkehrsordnung; finanzielle Anreize für Fahrradstationen an Bahnhöfen.
	- Bundesverkehrswegeplan bedarfsgerecht weiterentwickeln; fertig geplante Verkehrsprojekte zügig realisieren;

- PPP-Projekte bei der Infrastrukturfinanzierung mittelstandsfreundlich weiterentwickeln;

- Flussbauvorhaben müssen umweltverträglich sein und den Hochwasserschutz berücksichtigen;

- Senkung der Feinstaub- und Stickoxidemissionen mit Augenmaß.
	- keine ideologisch geprägte Behinderung beim Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen und Gängelei der Bürger bei Wahl des Verkehrsmittels;

- Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur beenden;

- Genehmigungsrecht für Infrastruktureinrichtungen vereinfachen;

- Verkehr in den Emissionshandel einbeziehen.

	- Öffentlicher Verkehr
	- Massiver Ausbau des öffentlichen Verkehrs, barrierefrei und erheblich preiswerter; 

- langfristig unentgeltlicher Nahverkehr;

- dauerhafte Aufstockung der Investitionsmittel für die Schiene auf mind. 2,5 Mrd. Euro pro Jahr;

- Regionalisierungsmittel erhöhen;

- Personenverkehr auf der Schiene durch ein Fernverkehrsgesetz sichern und ausweiten;

- Mehrwertsteuer für den Schienenpersonennahverkehr auf sieben Prozent senken;

- flächendeckende Einführung von Sozialtickets und einer Sozial-Bahncard für einkommensschwache Haushalte;

- Fahrradmitnahme in ICE-Zügen.
	- Ausbau des ÖPNV;

- Fokus auf den Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsträger, insbesondere der Schiene; 

- mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern.
	- Bahnstrom schrittweise auf Ökostrom umstellen;

- in zehn Jahren den Verkehrsanteil der Scheine verdoppeln;

- Einführung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes im Fernverkehr;

- bessere Fahrgastrechte;

- Kürzungen des Bundes der vergangenen Jahre für den Regionalverkehr auf der Schiene und den öffentlichen Verkehr rückgängig machen; zwei Mrd. Euro mehr für Bahnen und Busse;

- Wettbewerb „100 Städte mit klimaneutralen ÖPNV“;

- Voraussetzungen für die Einführung von Sozialtickets schaffen;

- zusätzliche Bahnkapazitäten im Hafenhinterlandverkehr;

- Fahrradmitnahme in ICE-Zügen.
	- ÖPNV als Bestandteil der Daseinsvorsorge stärken;

- Schienenwege bedarfsgerecht und flächendeckend erhalten und ausbauen.
	- kostengünstigen und kundengerechten ÖPNV durch mehr Transparenz bei der Finanzierung, fairen Wettbewerb und Freiraum für unternehmerische Initiativen.

- Buslinien-Fernverkehr allgemein zulassen;

- Privatisierung öffentlicher Verkehrsunternehmen.

	- Bahnprivatisierung
	- Börsenbahn der Bahn endgültig stoppen; 

- Ablehnung der Privatisierung der Bahn und von Nahverkehrsunternehmen.
	- Ablehnung einer Zerschlagung der DB AG; Bahn soll als integrierter Konzern erhalten bleiben;

- keine Kapitalprivatisierung in der nächsten Legislaturperiode.
	- Eisenbahninfrastruktur dauerhaft in öffentlicher Hand, überführt in eine unabhängige Gesellschaft und stärker durch die Bundesnetzagentur reguliert; 
- Fernverkehr findet zukünftig in öffentlicher Verantwortung statt.
	- Schienennetze und Bahnhöfe in der Hand des Bundes belassen.
	- Privatisierung der DB-Transportsparten mit Ziel Vollprivatisierung fortsetzen;

- Schienennetz als Aktiengesellschaft im Eigentum des Bundes belassen.

	- Straßenverkehr
	- Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen;

- keine neuen Autobahnprojekte;

- keine Privatisierung des Straßennetzes und seiner Pflege;
- schrittweise stärkere CO2-Vorgaben für den Individualverkehr; 

- Verlängerung der Förderung zum Einbau von Rußpartikelfiltern; 

- von der Straße auf Schiene und vorhandene Schiffswege verlagern; 

- Verbesserung der Lenk- und Ruhezeiten für LKW-Fahrer;

- Einführung von Monster-LKW (Giga-Liner) verhindern.
	- bis 2015 moderne Verkehrslenkungssysteme auf allen hoch belasteten Autobahnstrecken;
- „Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität“;

- Markteinführung der Wasserstoff- und Brennstofftechnologie fördern.
	- Senkung des durchschnittlichen CO2-Grenzwertes für Neuwagen auf 80 Gramm pro Kilometer;

- Programm „Vision Zero“: mehr Sicherheit im Straßenverkehr; Ziel: Zahl der Verkehrstoten auf Null reduzieren;

- Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit mit Ausnahme von Hauptverkehrsstraßen;

- Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen;
- Elektromobilität: bis 2020 mind. zwei Millionen Elektrofahrzeuge; Marktanreiz- und Forschungsprogramm (jährlich 500 Mio. Euro) für Anschaffungszuschuss von anfangs bis zu 5.000 Euro. 

- LKW-Maut als Klimaschutzinstrument weiterentwickeln und auf kleine LKW und das gesamte Straßennetz ausweiten;

- Ablehnung von Monstertrucks.
	- Schaffung einer Modellregion für Elektromobilität;

- mind. 1 Mio. Elektrofahrzeuge bis 2020 auf dt. Straßen;

- verstärkte Anstrengungen zur Verlagerung von Straßenverkehr von der Straße auf die Schiene und Wasserstraßen;

- kein generelles Tempolimit auf Autobahnen;

- geltende Lärmsanierungswerte absenken.
	- Schlüsseltechnologien: Biokraftstoffe 2./3. Generation; wasserstoffgetriebene Brennstoffzellen und Elektroantriebe.

	- Flugverkehr
	- Kerosinsteuer und Flugticketabgabe einführen;

- Befreiung des internationalen Flugverkehrs von Mehrwertsteuer aufheben;

- Subventionierung von Flughäfen beenden;

- Nachtflugverbote durchsetzen.
	- Betroffene von Fluglärm durch Schallschutz an ihren Gebäuden entlasten.
	- Kerosinsteuer und Flugticketabgabe einführen;

- Mehrwertsteuerbefreiung von Auslandsflügen abschaffen;

- bundesweite Flughafenkonzeption;

- keine staatlichen Subventionen für Flughafenaus- oder 
-neubauten;

- Ausweitung von Nachtflugverboten.
	- Kapazitäten der Flughäfen dem zukünftigen Wachstum anpassen.
	-
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